Fachgroßhandel Hans Reinhold u. Sohn
Inhaber Jörg Reinhold
Betriebsanweisung
gem. § 14 GefStoffV
Erster Erzgebirgischer Alkoholduftreiniger
GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Es liegen keine Informationen vor. 
Wassergefährdungsklasse: schwach wassergefährdend
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
Es liegen keine Informationen vor.
Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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Hygienemaßnahmen: Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. 
Hinweise zum sicheren Umgang: Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.
Atemschutz: Atemschutz nicht erforderlich.
Handschutz: Handschutz nicht erforderlich.
Augenschutz: Augenschutz beim Umfüllen gößerer Mengen empfohlen.
Körperschutz: Körperschutz nicht erforderlich.
SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
Geeignete Löschmittel: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
Ungeeignete Löschmittel: Wasservolstrahl
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:
Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Keine Umweltmaßnahmen erforderlich.
Kleine Mengen mit einem Lappen aufnehmen.
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13
VERHALTEN IM GEFAHRFALL
Feuerwehr:
112
[image: ]Allgemeine Hinweise: Kontakt mit den Augen vermeiden.
Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen. 
Nach Hautkontakt: Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. 
Nach Augenkontakt: Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. 
Nach Verschlucken: Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
ERSTE HILFE
Arzt:
112
Entsorgung von Produktresten: Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Verunreinigte Verpackungen: Mit reichlich Wasser abwaschen. Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.
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